
Drucksache 11/3609 
01.12.88 
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Deutscher Bundestag 
11. Wahlperiode 

Beschlußempfehlung* 
des Ausschusses für Arbeit und Sozialordnung (11. Ausschuß) 

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
— Drucksache 11/2964 — 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Künstlersozialversicherungsgesetzes 

zu dem Entschließungsantrag der Abgeordneten Frau Dr. Vollmer, Frau Unruh 
und der Fraktion DIE GRÜNEN zur dritten Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur finanziellen 
Sicherung der Künstlersozialversicherung 
— Drucksache 11/1174 — 

zu der Unterrichtung durch die Bundesregierung 
— Drucksache 11/2979 — 

Bericht der Bundesregierung über die mit dem Künstlersozialversicherungs-
gesetz gewonnenen praktischen Erfahrungen 

A. Probleme 

1. Gesetzentwurf der Bundesregierung 

Die Künstlersozialabgabe soll ab 1. Januar 1989 erstmals nach 
einem für die Bereiche Wort, Bildende Kunst, Musik und darstel-
lende Kunst jeweils eigenen Abgabesatz erhoben werden. Die 
Abgabepflicht soll auf weitere Unternehmer/Unternehmerinnen 

Bericht der Abgeordneten Frau Weiler folgt 
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erstreckt werden, die künstlerische oder publizistische Werke oder 
Leistungen verwerten. Der Versicherungsgedanke soll stärker be-
tont, das Beitragsverfahren vereinfacht und einer ungerechtfertig-
ten Inanspruchnahme von Leistungen der Krankenversicherung 
entgegengewirkt werden. Den Versicherten soll die Möglichkeit 
eingeräumt werden, ihre finanzielle Absicherung im Falle einer 
Arbeitsunfähigkeit zu verbessern. 

2. Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

Verbesserung der 

— Altersversorgung der älteren Künstler, 

— Sicherung im Krankheitsfalle, 

— Information der Betroffenen. 

3. Bericht der Bundesregierung 

Prüfung der Auswirkungen des Künstlersozialversicherungsgeset-
zes. 

B. Lösungen 

1. Gesetzentwurf der Bundesregierung 

Die Mehrheit im Ausschuß schlägt vor, dem Gesetzentwurf der 
Bundesregierung — Drucksache 11/2964 — in der Fassung der 
Ausschußbeschlüsse zuzustimmen. Dabei stehen folgende Rege-
lungen im Vordergrund: 

— Einführung einer Belastungsobergrenze bei der Künstler-
sozialabgabe (1989: 6,0 v. H., 1990: 6,5 v. H., ab 1991: 7,0 v. H.) 
in Verbindung mit einem Lastenausgleich sowie Festsetzung 
bereichsspezifischer Abgabesätze für das Jahr 1989 (Wort: 
4,4 v. H., übrige Bereiche: 6,0 v. H.). 

— Ausdehnung der Abgabepflicht auf alle Unternehmer/Unter-
nehmerinnen, die nicht nur gelegentlich Aufträge an selbstän-
dige Künstler/Künstlerinnen oder Publizisten/Publizistinnen 
erteilen, um deren Werke oder Leistungen zur Einnahme-
erzielung zu nutzen. 

— Einführung von verbindlichen Monatsbeiträgen und von Min-
destbeiträgen für die Versicherten sowie Ruhen der Leistungen 
aus der Krankenversicherung bei Beitragsrückständen in Höhe 
von zwei Monatsbeiträgen. 

— Möglichkeit eines Krankengeldbezugs für Versicherte vor Be-
ginn der siebten Woche der Arbeitsunfähigkeit. 

Mehrheitsentscheidung bei Enthaltungen 

2. Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

Ablehnung des Antrages 

Mehrheitsentscheidung bei Enthaltungen 
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3. Bericht der Bundesregierung 

Kenntnisnahme der Unterrichtung 

Einstimmigkeit im Ausschuß 

C. Alternativen 

keine 

D. Kosten 

Durch den Gesetzentwurf wird der Bund mit keinen zusätzlichen 
Kosten belastet. Ländern und Gemeinden entstehen insoweit ge-
ringfügige Mehrkosten, als sie wie andere Verwerter Künstler-
sozialabgabe zu zahlen haben. 
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Beschlußempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

1. nach Kenntnisnahme der Unterrichtung durch die Bundesregierung — Druck-
sache 11/2979 — den Gesetzentwurf der Bundesregierung — Drucksache 
11/2964 — in der aus der anliegenden Zusammenstellung ersichtlichen Fassung 
anzunehmen, 

2. den Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN — Drucksache 11/1174 — abzulehnen. 

Bonn, den 1. Dezember 1988 

Der Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 

Müller (Wesseling) 

Stellv. Vorsitzender 

Frau Weiler 

Berichterstatterin 
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Zusammenstellung 

des Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des Künstlersozialversicherungsgesetzes 
— Drucksache 11/2964 — 
mit den Beschlüssen des Ausschusses für Arbeit und Sozialordnung (11. Ausschuß) 

Entwurf 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Künstlersozialversicherungsgesetzes 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Artikel 1 

Änderung 
des Künstlersozialversicherungsgesetzes 

Das Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 
1981 (BGBl. I S. 705), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 18. Dezember 1987 (BGBl. I 
S. 2794), wird wie folgt geändert: 

1. Das Erste Kapitel des Ersten Teils wird wie folgt 
gefaßt: 

„Erstes Kapitel 

Kreis der versicherten Personen 

Erster Abschnitt 

Umfang der Versicherungspflicht 

§1 

Selbständige Künstler und Publizisten werden 
in der Rentenversicherung der Angestellten und 
in der gesetzlichen Krankenversicherung versi-
chert, wenn sie 

1. die künstlerische oder publizistische Tätigkeit 
erwerbsmäßig und nicht nur vorübergehend 
ausüben und 

2. im Zusammenhang mit der künstlerischen oder 
publizistischen Tätigkeit nicht mehr als einen 
Arbeitnehmer beschäftigen, es sei denn, die 
Beschäftigung erfolgt zur Berufsausbildung 
oder ist geringfügig im Sinne des § 8 des Vier-
ten Buches Sozialgesetzbuch. 

§2 

Künstler im Sinne dieses Gesetzes ist, wer Mu-
sik, darstellende oder bildende Kunst schafft, aus-
übt oder lehrt. Publizist im Sinne dieses Gesetzes 
ist, wer als Schriftsteller, Journalist oder in ande-
rer Weise publizistisch tätig ist. 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Künstlersozialversicherungsgesetzes 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Artikel 1 

Änderung 
des Künstlersozialversicherungsgesetzes 

Das Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 
1981 (BGBl. I S. 705), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 18. Dezember 1987 (BGBl. I 
S. 2794), wird wie folgt geändert: 

1. Das Erste Kapitel des Ersten Teils wird wie folgt 
gefaßt: 

„Erstes Kapitel 

Kreis der versicherten Personen 

Erster Abschnitt 

Umfang der Versicherungspflicht 

§1 

unverändert 

§2 

unverändert 
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Entwurf 

Zweiter Abschnitt 

Ausnahmen von der Versicherungspflicht 

Erster Unterabschnitt 

Versicherungsfreiheit kraft Gesetzes 

§3 

(1) Versicherungsfrei nach diesem Gesetz ist, 
wer in dem Kalenderjahr aus selbständiger künst-
lerischer und publizistischer Tätigkeit voraus-
sichtlich ein Arbeitseinkommen erzielt, das ein 
Siebtel der Bezugsgröße nach § 18 des Vierten 
Buches Sozialgesetzbuch, bei höherem Arbeits-
einkommen ein Sechstel des Gesamteinkommens 
nicht übersteigt. Wird die selbständige künstleri-
sche oder publizistische Tätigkeit nur während 
eines Teils des Kalenderjahres ausgeübt, sind die 
in Satz 1 genannten Grenzen entsprechend her-
abzusetzen. 

(2) Absatz 1 gilt nicht bis zum Ablauf von drei 
Jahren nach erstmaliger Aufnahme der Tätig-
keit. 

§4 

In der gesetzlichen Rentenversicherung ist nach 
diesem Gesetz versicherungsfrei, wer 

1. aufgrund einer Beschäftigung oder einer nicht 
unter § 2 fallenden selbständigen Tätigkeit in 
der gesetzlichen Rentenversicherung versiche-
rungsfrei oder von der Versicherungspflicht 
befreit ist, es sei denn, die Versicherungsfrei-
heit beruht auf § 4 Abs. 1 Nr. 3 oder 5 des An-
gestelltenversicherungsgesetzes oder § 1228 
Abs. 1 Nr. 2 oder 4 der Reichsversicherungs-
ordnung oder § 30 Abs. 1 Nr. 2 oder 4 des 
Reichsknappschaftsgesetzes, 

2. aus einer Beschäftigung ein beitragspflichtiges 
Arbeitsentgelt oder aus einer nicht unter § 2 
fallenden selbständigen Tätigkeit ein Arbeits-
einkommen bezieht, wenn das Arbeitsentgelt 
oder Arbeitseinkommen während des Kalen-
derjahres voraussichtlich mindestens die 
Hälfte der für dieses Jahr geltenden Beitrags-
bemessungsgrenze in der Rentenversicherung 
der Angestellten (§ 112 Abs. 2 des Angestell-
tenversicherungsgesetzes) beträgt; wird die 
Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit nur 
während eines Teils des Kalenderjahres ausge-
übt, ist diese Grenze entsprechend herabzuset-
zen, 

3. als Handwerker in die Handwerksrolle einge-
tragen ist, es sei denn, daß er nach § 2 Abs. 1 
Nr. 1 oder 5 des Handwerkerversicherungsge-
setzes versicherungsfrei ist, 

4. landwirtschaftlicher Unternehmer im Sinne 
des § 1 des Gesetzes über eine Altershilfe für 
Landwirte ist, 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

Zweiter Abschnitt 

Ausnahmen von der Versicherungspflicht 

Erster Unterabschnitt 

Versicherungsfreiheit kraft Gesetzes 

§3 

(1) Versicherungsfrei nach diesem Gesetz ist, 
wer in dem Kalenderjahr aus selbständiger künst-
lerischer und publizistischer Tätigkeit voraus-
sichtlich ein Arbeitseinkommen erzielt, das ein 
Siebtel der Bezugsgröße nach § 18 des Vierten 
Buches Sozialgesetzbuch, bei höherem Arbeits-
einkommen ein Sechstel des Gesamteinkommens 
nicht übersteigt. Wird die selbständige künstleri-
sche oder publizistische Tätigkeit nur während 
eines Teils des Kalenderjahres ausgeübt, sind die 
in Satz 1 genannten Grenzen entsprechend her-
abzusetzen. Satz 2 gilt entsprechend für Zeiten 
des Bezugs von Erziehungsgeld. 

(2) Absatz 1 gilt nicht bis zum Ablauf von fünf 
Jahren nach erstmaliger Aufnahme der Tätig-
keit. 

§4 

unverändert 



Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 	Drucksache 11/3609 

Entwurf 

5. ein Altersruhegeld aus der Rentenversiche-
rung der Arbeiter oder der Angestellten oder 
ein Knappschaftsruhegeld bezieht, 

6. als ehemaliger landwirtschaftlicher Unterneh-
mer ein Altersgeld oder nach Vollendung des 
60. Lebensjahres eine Landabgaberente nach 
dem Gesetz über eine Altershilfe für Landwirte 
bezieht, 

7. ordentlicher Studierender einer Hochschule 
oder einer sonstigen der wissenschaftlichen 
oder fachlichen Ausbildung dienenden Schule 
ist oder 

8. als Wehr- oder Zivildienstleistender in der ge

-

setzlichen Rentenversicherung versichert ist. 

§ 5 

In der gesetzlichen Krankenversicherung ist 
nach diesem Gesetz versicherungsfrei, wer 

1. nach § 165 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 der Reichsversi-
cherungsordnung versichert ist, 

2. nach den §§ 15 oder 159 des Reichsknapp-
schaftsgesetzes versichert ist, 

3. nach § 155 des Arbeitsförderungsgesetzes ver-
sichert ist, 

4. nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des Gesetzes über 
die Krankenversicherung der Landwirte versi-
chert ist, 

5. nach anderen gesetzlichen Vorschriften mit 
Ausnahme von § 168 der Reichsversicherungs-
ordnung versicherungsfrei oder von der Versi-
cherungspflicht befreit ist, 

6. eine nicht unter § 2 fallende selbständige Tä-
tigkeit erwerbsmäßig ausübt, es sei denn, diese 
ist geringfügig im Sinne des § 8 des Vierten 
Buches Sozialgesetzbuch, 

7. Wehr- oder Zivildienstleistender ist; § 209a 
Abs. 2 der Reichsversicherungsordnung bleibt 
unberührt, oder 

8. im Vollzug von Untersuchungshaft, Freiheits-
strafen oder freiheitsentziehenden Maßregeln 
der Besserung und Sicherung oder einstweilig 
nach § 126 a Abs. 1 der Strafprozeßordnung 
untergebracht ist und unmittelbar vor der Un-
terbringung nicht nach diesem Gesetz versi-
chert war. 

Zweiter Unterabschnitt 

Befreiung von der Krankenversicherungspflicht 
auf Antrag 

§6 

(1) Wer erstmals eine Tätigkeit als selbständiger 
Künstler oder Publizist aufnimmt und nicht zu 
dem in § 5 genannten Personenkreis gehört, wird 
auf Antrag von der Krankenversicherungspflicht 
nach diesem Gesetz befreit, wenn er der Künstler-
sozialkasse eine Versicherung für den Krank- 

Beschlüsse des  11 . Ausschusses 

§5 

In der gesetzlichen Krankenversicherung ist 
nach diesem Gesetz versicherungsfrei, wer 

1. nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 des Fünften Buches So-
zialgesetzbuch versichert ist, 

2. nach § 155 des Arbeitsförderungsgesetzes ver-
sichert ist, 

3. nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des Zweiten Geset-
zes über die Krankenversicherung der Land-
wirte versichert ist, 

4. nach anderen gesetzlichen Vorschriften mit 
Ausnahme von § 7 des Fünften Buches Sozial-
gesetzbuch versicherungsfrei oder von der 
Versicherungspflicht befreit ist, 

5. eine nicht unter § 2 fallende selbständige Tä-
tigkeit erwerbsmäßig ausübt, es sei denn, diese 
ist geringfügig im Sinne des § 8 des Vierten 
Buches Sozialgesetzbuch, 

6. Wehr- oder Zivildienstleistender ist; § 193 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch bleibt unbe-
rührt, oder 

7. im Vollzug von Untersuchungshaft, Freiheits-
strafen oder freiheitsentziehenden Maßregeln 
der Besserung und Sicherung oder einstweilig 
nach § 126a Abs. 1 der Strafprozeßordnung 
untergebracht ist und unmittelbar vor der Un-
terbringung nicht nach diesem Gesetz versi-
chert war. 

Zweiter Unterabschnitt 

Befreiung von der Krankenversicherungspflicht 
auf Antrag 

§6 

(1) unverändert 
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heitsfall bei einem p rivaten Krankenversiche-
rungsunternehmen nachweist. Voraussetzung ist, 
daß er für sich und seine Familienangehörigen, 
die bei Versicherungspflicht des Künstlers oder 
Publizisten in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung versichert wären, Vertragsleistungen bean-
spruchen kann, die der Art nach den Leistungen 
der gesetzlichen Krankenversicherung bei Krank-
heit entsprechen. Der Antrag ist spätestens drei 
Monate nach Feststellung der Versicherungs-
pflicht bei der Künstlersozialkasse zu stellen. 

(2) Wer nach Absatz 1 von der Krankenversi-
cherungspflicht befreit worden ist, kann gegen-
über der Künstlersozialkasse bis zum Ablauf von 
drei Jahren nach erstmaliger Aufnahme der 
selbständigen künstlerischen oder publizistischen 
Tätigkeit schriftlich erklären, daß seine Befreiung 
von der Versicherungspflicht enden soll. Die Ver-
sicherungspflicht beginnt nach Ablauf der Drei-
jahresfrist. 

§7 

(1)Wer als selbständiger Künstler oder Publizist 
in drei aufeinanderfolgenden Kalenderjahren ins-
gesamt ein Arbeitseinkommen erzielt hat, das 
über der Summe der Beträge liegt, die für diese 
Jahre nach § 165 Abs. 1 Nr. 2 der Reichsversiche-
rungsordnung als Jahresarbeitsverdienstgrenze 
festgelegt waren, wird auf Antrag von der Kran-
kenversicherungspflicht nach diesem Gesetz be-
freit. Die Befreiung kann nicht widerrufen wer-
den. 

(2) Der Antrag ist bis zum 31. März des auf den 
Dreijahreszeitraum folgenden Kalenderjahres bei 
der Künstlersozialkasse zu stellen. 

§ 7a 

(1) Die Künstlersozialkasse entscheidet über 
den Antrag auf Befreiung von der Versicherungs-
pflicht. 

(2) Die Befreiung nach § 6 Abs. 1 wirkt vom 
Beginn der Versicherungspflicht an; sind bereits 
Leistungen der gesetzlichen Krankenversiche-
rung in Anspruch genommen worden, wirkt die 
Befreiung vom Beginn des Monats an, der auf die 
Antragstellung folgt. Die Befreiung nach § 7 wirkt 
vom Beginn des Monats an, der auf die Antrag-
stellung folgt. 

(3)Der Anspruch auf Leistungen aus der gesetz-
lichen Krankenversicherung endet mit der Mit-
gliedschaft. 

Dritter Abschnitt 

Beginn und Dauer der Versicherungspflicht 

§8 

(1) Die Versicherungspflicht in der gesetzlichen 
Rentenversicherung und in der gesetzlichen 
Krankenversicherung beginnt mit dem Tage, an 
dem die Meldung des Versicherten nach § 11 
Abs. 1 eingeht, beim Fehlen einer Meldung mit 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

(2) Wer nach Absatz 1 von der Krankenversi-
cherungspflicht befreit worden ist, kann gegen-
über der Künstlersozialkasse bis zum Ablauf von 
fünf Jahren nach erstmaliger Aufnahme der 
selbständigen künstlerischen oder publizistischen 
Tätigkeit schriftlich erklären, daß seine Befreiung 
von der Versicherungspflicht enden soll. Die Ver-
sicherungspflicht beginnt nach Ablauf der Fünf-
jahresfrist. 

§7 

(1)Wer als selbständiger Künstler oder Publizist 
in drei aufeinanderfolgenden Kalenderjahren ins-
gesamt ein Arbeitseinkommen erzielt hat, das 
über der Summe der Beträge liegt, die für diese 
Jahre nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch als Jahresarbeitsentgeltgrenze 
festgelegt waren, wird auf Antrag von der Kran-
kenversicherungspflicht nach diesem Gesetz be-
freit. Die Befreiung kann nicht widerrufen wer-
den. 

(2) unverändert 

§7a 

unverändert 

Dritter Abschnitt 

Beginn und Dauer der Versicherungspflicht 

§8 

unverändert 
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dem Tage des Bescheides, durch den die Künst-
lersozialkasse die Versicherungspflicht feststellt. 
Sie beginnt frühestens mit dem Tage; an dem die 
Voraussetzungen für die Versicherung erfüllt 
sind. Ist der selbständige Künstler oder Publizist in 
dem Zeitpunkt, in dem nach Satz 1 die Versiche-
rungspflicht beginnen würde, arbeitsunfähig, be-
ginnt die Versicherungspflicht an dem auf das 
Ende der Arbeitsunfähigkeit folgenden Tage. 

(2) Tritt nach § 4 Nr. 1 oder 3 bis 8 oder nach § 5 
Versicherungsfreiheit ein, ist § 48 des Zehnten 
Buches Sozialgesetzbuch mit de" Maßgabe anzu-
wenden, daß der Bescheid über die Versiche-
rungspflicht vom Zeitpunkt der Änderung der 
Verhältnisse an aufzuheben ist. Im übrigen ist der 
Bescheid über die Versicherungspflicht bei Ände

-

rung der Verhältnisse nur mit Wirkung vom Er-
sten des Monats an aufzuheben, der auf den Mo-
nat folgt, in dem die Künstlersozialkasse von der 
Änderung Kenntnis erhält; § 48 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 2 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch bleibt 
unberührt. 

Vierter Abschnitt 

Kündigungsrecht 

§9 

Wer bei einem p rivaten Krankenversicherungs-
unternehmen versichert ist und nach diesem Ge-
setz krankenversicherungspflichtig wird, kann 
den Versicherungsvertrag zum Ende des Monats 
kündigen, in dem er den Eintritt der Versiche-
rungspflicht nachweist. Satz 1 gilt entsprechend 
für den Versicherungsvertrag eines Familienan-
gehörigen, wenn ein Künstler oder Publizist nach 
diesem Gesetz versicherungspflichtig wird und 
der Angehörige dadurch in der gesetzlichen 
Krankenversicherung versichert wird." 

2. Das Zweite Kapitel des Ersten Teils wird wie folgt 
gefaßt: 

„Zweites Kapitel 

Beitragszuschuß der Künstlersozialkasse 

§ 10 

(1) Selbständige Künstler und Publizisten, die 
nach § 7 von der Versicherungspflicht befreit und 
freiwillig in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung versichert sind, erhalten auf Antrag von der 
Künstlersozialkasse als vorläufigen Beitragszu-
schuß die Hälfte des Beitrages, der im Falle der 
Versicherungspflicht für einen Künstler oder Pu-
blizisten bei der Krankenkasse, bei der die Mit-
gliedschaft besteht, zu zahlen wäre, höchstens je-
doch die Hälfte des Be trages, den sie tatsächlich 
zu zahlen haben; dabei wird ein Mindestarbeits-
einkommen nach § 180 a Abs. 2 der Reichsversi

-

cherungsordnung nicht in Ansatz gebracht. Der 
Anspruch beginnt mit dem auf den Antrag folgen-
den Kalendermonat. Für die Berechnung des end-
gültigen Zuschusses ist das erzielte Jahresarbeits-
einkommen maßgebend; es ist der Künstlersozial

-

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

Vierter Abschnitt 

Kündigungsrecht 

§9 

unverändert 

2. Das Zweite Kapitel des Ersten Teils wird wie folgt 
gefaßt: 

„Zweites Kapitel 

Beitragszuschuß der Künstlersozialkasse 

§ 10 

(1) Selbständige Künstler und Publizisten, die 
nach § 7 von der Versicherungspflicht befreit und 
freiwillig in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung versichert sind, erhalten auf Antrag von der 
Künstlersozialkasse als vorläufigen Beitragszu-
schuß die Hälfte des Beitrages, der im Falle der 
Versicherungspflicht für einen Künstler oder Pu-
blizisten bei der Krankenkasse, bei der die Mit-
gliedschaft besteht, zu zahlen wäre, höchstens je-
doch die Hälfte des Be trages, den sie tatsächlich 
zu zahlen haben; dabei wird ein Mindestarbeits-
einkommen nach § 234 Abs. 1 Satz 1 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch nicht in Ansatz ge-
bracht. Der Anspruch beginnt mit dem auf den 
Antrag folgenden Kalendermonat. Für die Be-
rechnung des endgültigen Zuschusses ist das er-
zielte Jahresarbeitseinkommen maßgebend; es ist 



Drucksache 11/3609 	Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 

Entwurf 

kasse bis zum 30. Ap ril des folgenden Jahres zu 
melden. Die Höhe der Aufwendungen für die frei-
willige Krankenversicherung sind der Künstlerso-
zialkasse für jedes Kalenderjahr bis zum 30. Ap ril 
des folgenden Jahres nachzuweisen. 

(2) Selbständige Künstler und Publizisten, die 
nach den §§ 6 oder 7 von der Versicherungspflicht 
befreit und bei einem p rivaten Krankenversiche-
rungsunternehmen versichert sind, erhalten auf 
Antrag von der Künstlersozialkasse einen vorläu-
figen Beitragszuschuß, wenn sie für sich und ihre 
Familienangehörigen, die bei Versicherungs-
pflicht des Künstlers oder Publizisten in der ge-
setzlichen Krankenversicherung versichert wä-
ren, Vertragsleistungen beanspruchen können, 
die der Art  nach den Leistungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung bei Krankheit entsprechen. 
Der Zuschuß beträgt die Hälfte des Beitrages, den 
die Künstlersozialkasse an die Krankenkasse zu 
zahlen hätte, die bei Versicherungspflicht zustän-
dig wäre; dabei wird ein Mindestarbeitseinkom-
men nach § 180 a Abs. 2 der Reichsversicherungs-
ordnung nicht in Ansatz gebracht. Der Zuschuß 
beträgt höchstens die Hälfte des Betrages, den der 
Künstler oder Publizist für seine p rivate Kranken-
versicherung zu zahlen hat. Bei einer Befreiung 
nach § 6 beginnt der Anspruch mit dem Kalender-
monat, in dem die Meldung nach § 11 Abs. 1 ein-
geht. Bei einer Befreiung nach § 7 gilt Absatz 1 
Satz 2. Absatz 1 Satz 3 und 4 gilt."  

3. Das Dritte Kapitel des Ersten Teils wird wie folgt 
gefaßt: 

„Drittes Kapitel 

Auskunfts- und Meldep flichten 

§ 11 

(1)Wer nach diesem Gesetz in der gesetzlichen 
Kranken- oder Rentenversicherung versichert 
wird, hat sich bei der Künstlersozialkasse zu mel-
den. § 16 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch gilt 
entsprechend. 

(2)Wer nach diesem Gesetz in der gesetzlichen 
Kranken- oder Rentenversicherung versichert 
wird oder nach § 10 Anspruch auf einen Beitrags-
zuschuß hat, hat der Künstlersozialkasse auf Ver-
langen die Angaben zu machen, die zur Durch-
führung der Versicherung und zur Erfüllung ihrer 
sonstigen Aufgaben erforderlich sind, die not-
wendigen Auskünfte zu geben und die erforderli-
chen Unterlagen vorzulegen. 

(3) Die Vordrucke der Künstlersozialkasse sind 
zu verwenden. 

(4) Der nach Absatz 1 Meldepflichtige hat in 
dem Anmeldevordruck der Künstlersozialkasse 
die ihm von einem Träger der Rentenversiche- 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

der Künstlersozialkasse bis zum 30. Ap ril des fol-
genden Jahres zu melden. Die Höhe der Aufwen-
dungen für die freiwillige Krankenversicherung 
sind der Künstlersozialkasse für jedes Kalender-
jahr bis zum 30. April des folgenden Jahres nach-
zuweisen. 

(2) Selbständige Künstler und Publizisten, die 
nach den §§ 6 oder 7 von der Versicherungspflicht 
befreit und bei einem p rivaten Krankenversiche-
rungsunternehmen versichert sind, erhalten auf 
Antrag von der Künstlersozialkasse einen vorläu-
figen Beitragszuschuß, wenn sie für sich und ihre 
Familienangehörigen, die bei Versicherungs-
pflicht des Künstlers oder Publizisten in der ge-
setzlichen Krankenversicherung versichert wä-
ren, Vertragsleistungen beanspruchen können, 
die der Art nach den Leistungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung bei Krankheit entsprechen. 
Der Zuschuß beträgt die Hälfte des Beitrages, den 
die Künstlersozialkasse an die Krankenkasse zu 
zahlen hätte, die bei Versicherungspflicht zustän-
dig wäre; dabei wird ein Mindestarbeitseinkom-
men nach § 234 Abs. 1 Satz 1 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch nicht in Ansatz gebracht. Der 
Zuschuß beträgt höchstens die Hälfte des Betra-
ges, den der Künstler oder Publizist für seine p ri

-vate Krankenversicherung zu zahlen hat. Bei ei-
ner Befreiung nach § 6 beginnt der Anspruch mit 
dem Kalendermonat, in dem die Meldung nach 
§ 11 Abs. 1 eingeht. Bei einer Befreiung nach § 7 
gilt Absatz 1 Satz 2. Absatz 1 Satz 3 und 4 gilt."  

3. Das Dritte Kapitel des Ersten Teils wird wie folgt 
gefaßt: 

„Drittes Kapitel 

Auskunfts- und Meldepflichten 

§ 11 

(1) unverändert 

(2) Wer nach diesem Gesetz in der gesetzlichen 
Kranken- oder Rentenversicherung versichert 
wird oder nach § 10 Anspruch auf einen Beitrags-
zuschuß hat, hat der Künstlersozialkasse auf Ver-
langen die Angaben, die zur Feststellung der 
Versicherungspflicht, der Höhe der Beiträge und 
der Beitragszuschüsse erforderlich sind, sowie 
die in § 13 genannten Angaben zu machen. Er hat 
die dafür notwendigen Auskünfte zu geben und 
die erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Satz 1 
und 2 gelten auch für Angaben, die zur Erfüllung 
sonstiger Aufgaben der Künstlersozialkasse 
nach diesem Gesetz erforderlich sind. 

(3) unverändert 

(4) unverändert 



Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 	Drucksache 11/3609  

Entwurf  

rung zugeteilte Versicherungsnummer einzutra-
gen. Ist eine Versicherungsnummer nicht zuge-
teilt worden, ist sie von der Bundesversicherungs-
anstalt für Angestellte über die Künstlersozial-
kasse zu vergeben. 

§ 12 

(1) Versicherte und Zuschußberechtigte haben 
der Künstlersozialkasse bis zum 1. Dezember ei-
nes Jahres das voraussichtliche Arbeitseinkom-
men für das folgende Kalenderjahr zu melden. 
Erstattet der Versicherte trotz Aufforderung die 
Meldung nach Satz 1 nicht, kann die Künstlerso-
zialkasse die Höhe des Arbeitseinkommens schät-
zen. 

(2) Erstattet der Zuschußberechtigte trotz Auf-
forderung die Meldung nach Absatz 1 Satz 1 
nicht, entfällt der Anspruch auf den Beitragszu-
schuß bis zum Ablauf des auf die Meldung folgen-
den Monats. Satz 1 gilt entsprechend, wenn er 
den Melde- und Nachweispflichten nach § 10 
trotz Aufforderung nicht nachkommt. Die Rück-
forderung vorläufig gezahlter Beitragszuschüsse 
bleibt unberührt. 

(3) Ändern sich die Verhältnisse, die für die 
Ermittlung des voraussichtlichen Jahresarbeits-
einkommens maßgebend waren, ist auf Antrag 
die Änderung mit Wirkung vom Ersten des Mo-
nats an zu berücksichtigen, der auf den Monat 
folgt, in dem der Antrag bei der Künstlersozial-
kasse eingeht. Satz 1 gilt entsprechend, wenn das 
Jahresarbeitseinkommen geschätzt worden ist. 

§ 13 

Die Künstlersozialkasse kann von den Versi-
cherten und den Zuschußberechtigten Angaben 
darüber verlangen, in welchem der Bereiche 
selbständiger künstlerischer und publizistischer 
Tätigkeiten das Arbeitseinkommen jeweils erzielt 
wurde, in welchem Umfang das Arbeitseinkom-
men auf Geschäften mit zur Künstlersozialabgabe 
Verpflichteten beruhte und von welchen zur 
Künstlersozialabgabe Verpflichteten Arbeitsein-
kommen bezogen wurde. " 

4. Der Erste und Zweite Abschnitt des Vierten Kapi

-

tels des Ersten Teils werden wie folgt gefaßt: 

„Erster Abschnitt 

Grundsatz 

§ 14 

Die Mittel für die Versicherung nach diesem 
Gesetz werden durch Beitragsanteile der Versi-
cherten (§§ 15 und 16) zur einen Hälfte, durch die 
Künstlersozialabgabe (§§ 23 bis 26) und, soweit 
das beitragspflichtige Arbeitseinkommen der 
Versicherten nicht auf Entgelten im Sinne des 
§ 25 beruht, durch einen Zuschuß des Bundes 
(§ 34) zur anderen Hälfte aufgebracht. 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

§ 12 

(1) Versicherte und Zuschußberechtigte haben 
der Künstlersozialkasse bis zum 1. Dezember ei-
nes Jahres das voraussichtliche Arbeitseinkom-
men bis zur Höhe der Beitragsbemessungs-
grenze in der Rentenversicherung der Angestell-
ten (§ 112 Abs. 2 des Angestelltenversicherungs-
gesetzes) für das folgende Kalenderjahr zu mel-
den. Erstattet der Versicherte trotz Aufforderung 
die Meldung nach Satz 1 nicht, kann die Künstler-
sozialkasse die Höhe des Arbeitseinkommens 
schätzen. 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

§ 13 

unverändert 

4. Der Erste und Zweite Abschnitt des Vierten Kapi-
tels des Ersten Teils werden wie folgt gefaßt: 

„Erster Abschnitt 

Grundsatz 

§ 14 

unverändert 
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Zweiter Abschnitt 

Beitragsanteile des Versicherten 

Erster Unterabschnitt 

Höhe der Beitragsanteile 

§ 15 

Der Versicherte hat an die Künstlersozialkasse 
als Beitragsanteil zur gesetzlichen Rentenversi-
cherung für den Kalendermonat die Hälfte des 
sich aus § 112 Abs. 3 Buchstabe b und § 114 
Abs. 1 Satz 2 des Angestelltenversicherungsge-
setzes ergebenden Beitrages zu zahlen. Für nach-
gewiesene Ausfallzeiten hat der Versicherte 
keine Beitragsanteile zu zahlen. Der Beitragsan-
teil für einen Kalendermonat wird am Ersten des 
folgenden Monats fällig. 

§ 16 

Der Versicherte hat an die Künstlersozialkasse 
als Beitragsanteil zur gesetzlichen Krankenversi-
cherung für den Kalendermonat die Hälfte des 
sich aus § 393 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit 
§ 385 Abs. 1 Satz 1 der Reichsversicherungsord-
nung ergebenden Beitrages zu zahlen. Hat der 
Versicherte Anspruch auf Krankengeld von ei-
nem Zeitpunkt an, der vor Beginn der siebten 
Woche der Arbeitsunfähigkeit liegt, hat er an die 
Künstlersozialkasse zusätzlich den sich aufgrund 
des § 385 Abs. 1 Satz 4 der Reichsversicherungs-
ordnung ergebenden Erhöhungsbetrag zu zahlen. 
Beitragsanteile nach Satz 1 und Erhöhungsbeträ-
ge nach Satz 2 sind nicht zu entrichten, solange 
Anspruch auf Krankengeld oder Mutterschafts-
geld besteht, Erziehungsgeld nach dem Bundes-
erziehungsgeldgesetz bezogen wird oder Bei-
träge nach § 381 Abs. 3a der Reichsversiche-
rungsordnung zu zahlen sind. Der Beitragsanteil 
für einen Kalendermonat wird am Ersten des fol-
genden Monats fällig. 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

Zweiter Abschnitt 

Beitragsanteile des Versicherten 

Erster Unterabschnitt 

Höhe der Beitragsanteile 

§ 15 

unverändert 

§ 16 

(1) Der Versicherte hat an die Künstlersozial-
kasse als Beitragsanteil zur gesetzlichen Kran-
kenversicherung für den Kalendermonat die 
Hälfte des sich aus den §§ 223, 234 Abs. 1 und 
§ 241 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch erge-
benden Beitrages zu zahlen. Hat der Versicherte 
Anspruch auf Krankengeld von einem Zeitpunkt 
an, der vor Beginn der siebten Woche der Arbeits-
unfähigkeit liegt, hat er an die Künstlersozial-
kasse zusätzlich den sich aufgrund des § 242 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch ergebenden 
Erhöhungsbetrag zu zahlen. Der Beitragsanteil 
für einen Kalendermonat wird am Ersten des fol-
genden Monats fällig. 

(2) Ist der Versicherte mit einem Betrag in 
Höhe von Beitragsanteilen für zwei Monate im 
Rückstand, hat ihn die Künstlersozialkasse zu 
mahnen. Ist der Rückstand zwei Wochen nach 
Zugang der Mahnung noch höher als der Bei-
tragsanteil für einen Monat, stellt die Künstlerso-
zialkasse das Ruhen der Leistungen fest; das Ru-
hen tritt drei Tage nach Zugang des Bescheides 
beim Versicherten ein. Voraussetzung ist, daß 
der Versicherte in der Mahnung nach Satz 1 auf 
diese Folge hingewiesen worden ist. Das Ruhen 
endet, wenn alle rückständigen und die auf die 
Zeit des Ruhens entfallenden Beitragsanteile Be-
zahl sind. Die Künstersozialkasse kann bei Ver-
einbarung von Ratenzahlungen das Ruhen vor-
zeitig für beendet erklären. Die zuständige Kran-
kenkasse ist von der Mahnung sowie dem Eintritt 
und dem Ende des Ruhens zu unterrichten. 
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Zweiter Unterabschnitt 

Beitragsverfahren 

§ 17 

Entrichtet ein Versicherter, der nach diesem 
Gesetz sowohl in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung als auch in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung versichert ist, seine Beitragsanteile nur 
zum Teil, werden die Zahlungen vorrangig zur 
Erfüllung der Verpflichtung gegenüber der Kran-
kenkasse verwandt. 

§ 18 

(1) Für Beitragsanteile, die der Versicherte eine 
Woche nach Fälligkeit noch nicht entrichtet hat, 
kann die Künstlersozialkasse einen einmaligen 
Säumniszuschlag bis zur Höhe von zwei vom 
Hundert der rückständigen Beträge erheben. 

(2) Für Beitragsanteile, die länger als drei Mo-
nate fällig sind, kann die Künstlersozialkasse für 
jeden angefangenen Monat einen Säumniszu-
schlag in Höhe von eins vom Hundert der rück-
ständigen Beträge erheben; ein Säumniszuschlag 
nach Absatz 1 kann angerechnet werden. § 24 
Abs. 3 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch gilt 
entsprechend. 

§ 19 

Für die Verjährung der Ansprüche auf Beitrags-
anteile gilt § 25 des Vierten Buches Sozialgesetz-
buch entsprechend. 

§ 20 

Die Künstlersozialkasse hat dem Versicherten 
und dem Zuschußberechtigten jährlich eine Ab-
rechnung zu erteilen, aus der die Berechnung der 
von ihm und für ihn erbrachten Beitragsleistun-
gen ersichtlich ist. Die Jahresabrechnung gilt als 
Bescheinigung im Sinne des § 11 der Zweiten Da-
tenübermittlungs-Verordnung. 

Dritter Unterabschnitt 

Erstattungen 

§ 21 

(1) Die Künstlersozialkasse hat zu Unrecht ent-
richtete Beitragsanteile zu erstatten. § 26 Abs. 1 
des Vierten Buches Sozialgesetzbuch gilt entspre-
chend. 

(2) Die Künstlersozialkasse kann mit Zustim-
mung des Berechtigten zu Unrecht entrichtete 
Beitragsanteile mit künftigen Ansprüchen auf 
Beitragsanteile verrechnen. 

(3) Für die Verzinsung und Verjährung des An-
spruchs auf Erstattung gilt § 27 des Vierten Bu-
ches Sozialgesetzbuch entsprechend. 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

Zweiter Unterabschnitt 

Beitragsverfahren 

§ 17 

unverändert 

§ 18 

unverändert 

§ 19 

unverändert 

§ 20 

unverändert 

Dritter Unterabschnitt 

Erstattungen 

§21 

(1) Die Künstlersozialkasse hat zu Unrecht ent-
richtete Beitragsanteile zu erstatten. § 26 Abs. 2 
des Vierten Buches Sozialgesetzbuch gilt entspre-
chend. 

(2) unverändert 

(3) unverändert 
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§ 22 

Sind der Künstlersozialkasse von der Bundes-
versicherungsanstalt für Angestellte zu Recht ent-
richtete Beiträge erstattet worden, hat sie dem 
Versicherten insoweit seine Beitragsanteile zu er-
statten." 

5. § 24 Abs. 1 und 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Zur Künstlersozialabgabe ist ein Unterneh-
mer verpflichtet, der eines der folgenden Unter-
nehmen betreibt: 

1. Buch-, Presse- und sonstige Verlage, Presse-
agenturen (einschließlich Bilderdienste), 

2. Theater (ausgenommen Filmtheater), Orche-
ster, Museen, 

3. Theater-, Konzert- und Gastspieldirektionen 
sowie sonstige Unternehmen, deren Zweck 
darauf gerichtet ist, künstlerische Werke auf-
zuführen oder künstlerische Leistungen darzu-
bieten, sofern sie nicht ausschließlich eine ver-
mittelnde Tätigkeit ausüben, 

4. Rundfunk, Fernsehen, 

5. Herstellung von bespielten Bild- und Tonträ-
gern (ausschließlich alleiniger Vervielfälti-
gung), 

6. Galerien, Kunsthandel, 

7. Werbung (einschließlich Öffentlichkeitsarbeit) 
für Dritte, 

8. Varieté- und Zirkusunternehmen, 

9. Ausbildungseinrichtungen für künstlerische 
oder publizistische Tätigkeiten. 

Zur Künstlersozialabgabe sind auch Unternehmer 
verpflichtet, die für Zwecke ihres eigenen Unter-
nehmens Werbung betreiben, wenn 

1. diese Werbung nach Art und Umfang der Tä-
tigkeit der in Satz 1 Nr. 7 genannten Unterneh-
men entspricht und sie nicht nur gelegentlich 
Aufträge an selbständige Künstler oder Publi-
zisten erteilen oder 

2. sie Aufträge an Künstler oder Publizisten ertei-
len, die durch ein in Satz 1 Nr. 7 genanntes 
Unternehmen vermittelt worden sind. 

(2) Zur Künstlersozialabgabe sind ferner Unter-
nehmer verpflichtet, die nicht nur gelegentlich 
Aufträge an selbständige Künstler oder Publizi-
sten erteilen, um deren Werke oder Leistungen 
für Zwecke ihres Unternehmens zu nutzen, wenn 
im Zusammenhang mit dieser Nutzung Einnah-
men erzielt werden sollen." 

6. § 25 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Bemessungsgrundlage der Künstlerso-
zialabgabe sind die Entgelte für künstlerische 
oder publizistische Werke oder Leistungen, die 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

§ 22 

unverändert 

5. § 24 Abs. 1 und 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Zur Künstlersozialabgabe ist ein Unterneh-
mer verpflichtet, der eines der folgenden Unter-
nehmen betreibt: 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. Theater-, Konzert- und Gastspieldirektionen 
sowie sonstige Unternehmen, deren Zweck 
darauf gerichtet ist, künstlerische Werke auf-
zuführen oder künstlerische Leistungen darzu-
bieten, 

4. unverändert 

5. unverändert 

6. unverändert 

7. unverändert 

8. unverändert 

9. unverändert 

Zur Künstlersozialabgabe sind auch Unternehmer 
verpflichtet, die für Zwecke ihres eigenen Unter-
nehmens Werbung betreiben, wenn 

1. unverändert 

2. unverändert 

(2) unverändert 

6. § 25 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 
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ein nach § 24 Abs. 1 oder 2 zur Abgabe Ver-
pflichteter im Rahmen der do rt  aufgeführten 
Tätigkeiten oder ein in § 24 Abs. 3 genannter 
Dritter im Laufe eines Kalenderjahres an 
selbständige Künstler oder Publizisten zahlt, 
auch wenn diese selbst nach diesem Gesetz 
nicht versicherungspflichtig sind." 

b) Dem Absatz 2 wird angefügt: 

„Der Bundesminister für Arbeit und Sozialord-
nung wird ermächtigt, zur Vereinfachung des 
Abgabeverfahrens durch Rechtsverordnung zu 
bestimmen, daß Nebenleistungen, die der zur 
Abgabe Verpflichtete im Zusammenhang mit 
dem Erwerb oder der Nutzung des Werkes 
oder der Leistung erbringt, ganz oder teilweise 
nicht dem Entgelt im Sinne des Satzes 1 zuzu-
rechnen sind. " 

c) Nach Absatz 3 wird angefügt: 

„(4) Erwirbt ein nach § 24 Abs. 1 oder 2 zur 
Abgabe Verpflichteter von einer Person, die 
ihren Wohnsitz oder Sitz nicht im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes hat, ein künstlerisches 
oder publizistisches Werk eines selbständigen 
Künstlers oder Publizisten, der zur Zeit der 
Herstellung des Werkes seinen Wohnsitz im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes hatte, gilt als 
Entgelt im Sinne des Absatzes 1 auch das Ent-
gelt, das der Künstler oder Publizist aus der 
Veräußerung seines Werkes von dieser Person 
erhalten hat. Satz 1 gilt nicht, wenn der zur 
Abgabe Verpflichtete nachweist, daß von dem 
Entgelt Künstlersozialabgabe gezahlt worden 
ist oder die Veräußerung des Werkes mehr als 
zwei Jahre zurückliegt." 

7. § 26 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Verweisung 
„§ 10" durch die Verweisung „§ 14" ersetzt 
und nach dem Wort „Aufkommen" das Wo rt 

 „ (Umlagesoll) " eingefügt. 

b) In Absatz 2 Nr. 1 werden die Worte „nach § 8 
Berechtigten" durch das Wort „Zuschußbe-
rechtigten" ersetzt. 

c) Nach Absatz 2 wird eingefügt: 

„(3) Soweit der sich nach den Absätzen 1 
und 2 ergebende Vomhundertsatz der Künst-
lersozialabgabe eines Bereiches im Jahre 1989 
6,0, im Jahre 1990 6,5 und vom Jahre 1991 an 
7,0 übersteigt, wird der Teil des Umlagesolls, 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

b) unverändert 

b 1) Dem Absatz 3 wird angefügt: 

„Satz 1 gilt entsprechend, wenn ein nach 
§ 24 Abs. 1 zur Abgabe Verpflichteter im Na-
men des Künstlers oder Publizisten gehan-
delt hat, es sei denn, das Geschäft wird mit 
einem nach § 24 zur Abgabe Verpflichteten 
abgeschlossen." 

c) Nach Absatz 3 wird angefügt: 

„(4) Erwirbt ein nach § 24 Abs. 1 oder 2 zur 
Abgabe Verpflichteter von einer Person, die 
ihren Wohnsitz oder Sitz nicht im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes hat, ein künstleri-
sches oder publizistisches Werk eines selb-
ständigen Künstlers oder Publizisten, der zur 
Zeit der Herstellung des Werkes seinen 
Wohnsitz im Geltungsbereich dieses Geset-
zes hatte, gilt als Entgelt im Sinne des Absat-
zes 1 auch das Entgelt, das der Künstler oder 
Publizist aus der Veräußerung seines Werkes 
von dieser Person erhalten hat. Satz 1 gilt 
nicht, wenn der zur Abgabe Verpflichtete 
nachweist, daß von dem Entgelt Künstlersozi-
alabgabe gezahlt worden ist oder die Veräu-
ßerung des Werkes mehr als zwei Jahre zu-
rückliegt. Die Sätze 1 und 2 gelten entspre-
chend, wenn eine künstlerische oder publi-
zistische Leistung erbracht wird." 

7. unverändert 



Drucksache 11/3609 	Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 

Entwurf 

der durch diesen Vomhundertsatz nicht ge-
deckt wird, von den Bereichen ausgeglichen, 
deren Vomhundertsatz die jeweils maßge-
bende Zahl nicht übersteigt. Der Ausgleichs-
anteil jedes ausgleichspflichtigen Bereiches 
entspricht dem Verhältnis der Summe der ab-
gabepflichtigen Entgelte dieses Bereiches zu 
der Summe der abgabepflichtigen Entgelte al

-

ler ausgleichspflichtigen Bereiche. Der Vom-
hundertsatz nach den Absätzen 1 und 2 erhöht 
sich entsprechend dem nach Satz 2 zu tragen-
den Ausgleichsanteil. 

(4) Übersteigt nach Anwendung des Absat-
zes 3 der Vomhundertsatz eines Bereiches im 
Jahre 1989 6,0, im Jahre 1990 6,5 und vom 
Jahre 1991 an 7,0, ist hinsichtlich des überstei-
genden Teils Absatz 3 erneut anzuwenden." 

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 5. 

e) Folgender Absatz wird angefügt: 

„(6) Der Vomhundertsatz der Künstlersozial-
abgabe beträgt für das Jahr 1989 nach Maß-
gabe der Absätze 1 bis 4 für den Bereich Wo rt 

 4,4 vom Hundert, für den Bereich bildende 
Kunst 6,0 vom Hunde rt , für den Bereich Musik 
6,0 vom Hundert und für den Bereich darstel-
lende Kunst 6,0 vom Hundert." 

8. § 27 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird angefügt: 

„Meldet der zur Abgabe Verpflichtete trotz 
Aufforderung die Summe der sich nach § 25 
ergebenden Beträge nicht, kann die Künstler-
sozialkasse die Künstlersozialabgabe aufgrund 
einer Schätzung festsetzen." 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

8. § 27 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

a 1) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Die monatliche Vorauszahlung be-
mißt sich nach dem für das laufende Kalen-
derjahr geltenden Vomhundertsatz (§ 26) 
und einem Zwölftel der Bemessungsgrund-
lage für das vorausgegangene Kalenderjahr. 
Für die Zeit zwischen dem Ablauf eines Ka-
lenderjahres und dem folgenden 1. März ist 
die Bemessungsgrundlage maßgebend, nach 
der die Vorauszahlung für das vorausgegan-
gene Kalenderjahr zu leisten war." 

a2) Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Hat die Abgabepflicht nur während eines 
Teils des vorausgegangenen Kalenderjahres 
bestanden, ist die Bemessungsgrundlage für 
das vorausgegangene Kalenderjahr durch 
die Zahl der begonnenen Kalendermonate 
zu teilen, in denen die Abgabepflicht be-
stand." 
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b) Nach Absatz 4 wird angefügt: 

„ (5) Die Künstlersozialkasse kann auf An-
trag die Höhe der Vorauszahlung herabsetzen, 
wenn glaubhaft gemacht wird, daß voraus- 
sichtlich die Künstlersozialabgabe die für das 
vorausgegangene Kalenderjahr geschuldete 
Abgabe erheblich unterschreiten wird." 

9. § 29 Abs. 2 wird gestrichen. 

10. Dem § 32 Abs. 2 wird angefügt: 

„Für Mitglieder einer Ausgleichsvereinigung 
können die Entgelte im Sinne des § 25 auch unter 
Zugrundelegung von anderen für ihre Höhe maß-
gebenden Berechnungsgrößen ermittelt werden. 
Eine Ermittlung nach Satz 2 bedarf der Zustim-
mung der Künstlersozialkasse und des Bundes-
versicherungsamtes. Die Aufzeichnungspflicht 
nach § 28 entfällt für die Jahre, für die die Aus-
gleichsvereinigung anstelle des zur Abgabe Ver-
pflichteten die Künstlersozialabgabe entrichtet." 

11. In § 36 Abs. 1 werden die Worte „oder zur Versi-
cherung für den Krankheitsfall Verpflichtete" ge-
strichen sowie die Verweisung „ § 15 Abs. 1" 
durch die Verweisung „§ 11 Abs. 2" und die Ver-
weisung „§ 17 Abs. 1 Satz 1 oder 2 oder Absatz 3 
Satz 1" durch die Verweisung „ § 12 Abs. 1 
Satz 1" ersetzt. 

12. Nach § 36 wird eingefügt: 

„Siebtes Kapitel 

Anwendung des Sozialgesetzbuches 

§ 36 a 

Auf die Rechtsbeziehungen zwischen der 
Künstlersozialkasse und den Versicherten, Zu-
schußberechtigten und zur Abgabe Verpflichte-
ten finden die Vorschriften des Sozialgesetzbu-
ches Anwendung. Auf die Rechtsbeziehungen 
zwischen den zur Abgabe Verpflichteten und den 
Versicherten und Zuschußberechtigten findet 
§ 32 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch entspre-
chende Anwendung." 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

b) Nach Absatz 4 wird angefügt: 

„ (5) Die Künstlersozialkasse kann auf An-
trag die Höhe der Vorauszahlung herabsetzen, 
wenn glaubhaft gemacht wird, daß voraus-
sichtlich die Bemessungsgrundlage die für das 
vorausgegangene Kalenderjahr maßgebende 
Bemessungsgrundlage erheblich unterschrei-
ten wird. " 

9. § 29 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird die Klammerbezeichnung 
„(1)" gestrichen. In Satz 1 werden die Worte 
„Erhebung der Künstlersozialabgabe und für 
die Durchführung der der Künstlersozialkasse 
übertragenen Aufgaben" durch die Worte 
„Feststellung der Abgabepflicht, der Höhe 
der Künstlersozialabgabe sowie der Versiche-
rungspflicht und der Höhe der Beiträge und 
Beitragszuschüsse" ersetzt. 

b) Absatz 2 wird gestrichen. 

10. unverändert 

11. § 36 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Worte „oder zur Versi-
cherung für den Krankheitsfall Verpflichtete" 
gestrichen sowie die Verweisung „§ 15 Abs. 1" 
durch die Verweisung „§ 11 Abs. 2" und die 
Verweisung „§ 17 Abs. 1 Satz 1 oder 2 oder 
Absatz 3 Satz 1" durch die Verweisung „§ 12 
Abs. 1 Satz 1" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Nr. 3 wird die Verweisung 
„Abs. 1" gestrichen. 

12. unverändert 
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Nummer 13 entfällt 

14. unverändert 

15. unverändert 

16. unverändert 

Entwurf 

13. Nach § 53 wird eingefügt: 

„§ 53a 

Für Künstler und Publizisten, die die künstleri-
sche oder publizistische Tätigkeit vor dem 1. Ja-
nuar 1987 erstmals aufgenommen haben, gilt § 3 
Abs. 2 Satz 1 in der am 31. Dezember 1988 gelten-
den Fassung weiter." 

14. § 54 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 wird gestrichen. 

b) Im bisherigen Satz 5 wird die Verweisung 
„§ 8" durch die Verweisung „§ 10" ersetzt. 

15. Nach § 56 wird eingefügt: 

„§ 56a 

Ein selbständiger Künstler oder Publizist, der 
am 31. Dezember 1988 aufgrund des § 5 Nr. 6 in 
der am 31. Dezember 1988 geltenden Fassung in 
der gesetzlichen Krankenversicherung nicht ver-
sicherungspflichtig ist, bleibt versicherungsfrei; 
§ 10 Abs. 1 gilt. Er kann gegenüber der Künstler-
sozialkasse schriftlich bis zum 31. Dezember 1989 
erklären, daß er versicherungspflichtig werden 
will. Die Versicherungspflicht beginnt mit dem 
Ersten des Kalendermonats, der auf den Monat 
folgt, in dem die Erklärung nach Satz 2 bei der 
Künstlersozialkasse eingegangen ist. 

§ 56b 

Endet die in § 6 Abs. 1 in der am 31. Dezember 
1988 geltenden Fassung genannte Fünfjahresfrist 
nach dem 31. Dezember 1988, bleibt die Befrei-
ung von der Krankenversicherungspflicht beste-
hen; § 6 Abs. 2 gilt entsprechend. Endet die Fünf-
jahresfrist vor dem 1. Juli 1989, gilt § 6 Abs. 2 ent-
sprechend mit der Maßgabe, daß die Erklärung 
bis zum Ablauf von drei Monaten nach dem Ende 
der Fünfjahresfrist abgegeben werden kann." 

16. § 57 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1 wird eingefügt: 

„(1 a) Versicherte und Zuschußberechtigte 
haben der Künstlersozialkasse bis zum 1. März 
1989 das voraussichtliche Arbeitseinkommen 
für das Jahr 1989 zu melden. § 12 Abs. 1 Satz 2 
und Abs. 2 Satz 1 gilt entsprechend. 

(1 b) Ist nach der Abrechnung für das Jahr 
1988 ein Guthaben nach § 14 in der am 31. De-
zember 1988 geltenden Fassung vorhanden, ist 
es dem Versicherten zu erstatten." 

b) Nach Absatz 2 wird eingefügt: 

„(2 a) Wer erstmals vom 1. Januar 1989 an 
zur Abgabe verpflichtet ist, hat bis zum 
31. März 1989 die Entgelte zu melden, die sich 
nach § 25 für das Jahr 1988 ergeben hätten. 
Bemessungsgrundlage für die Vorauszahlun-
gen nach § 27 Abs. 2 für die Zeit vom 1. März 
1989 bis 28. Februar 1990 ist ein Zwölftel die- 
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ses Betrages. § 27 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 5 gilt 
entsprechend. " 

17. Nach § 59 wird eingefügt: 

„§ 59a 

(1)Die Berechnung der Beitragsanteile und Bei-
träge zur gesetzlichen Rentenversicherung für 
das Jahr 1988 sowie die Abrechnung mit der Bun-
desversicherungsanstalt für Angestellte bestim-
men sich nach den §§ 11, 12 und 14 in der am 
31. Dezember 1988 geltenden Fassung und nach 
§ 126 a des Angestelltenversicherungsgesetzes in 
der am 31. Dezember 1988 geltenden Fassung. 

(2)Die Berechnung der Beitragsanteile und Bei-
träge zur gesetzlichen Krankenversicherung und 
der Beitragszuschüsse für das Jahr 1988 sowie die 
Abrechnung mit den Krankenkassen bestimmen 
sich nach den §§ 8, 12 und 13 in der am 31. De-
zember 1988 geltenden Fassung und nach § 393 
Abs. 2 der Reichsversicherungsordnung in der am 
31. Dezember 1988 geltenden Fassung." 

Artikel 2 

Änderung der Reichsversicherungsordnung 

Die Reichsversicherungsordnung in der im Bundes-
gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 820-1, veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom ... (BGBl. I S....), wird wie folgt 
geändert: 

1. § 180a Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nach dem Wort „Jahresarbeitseinkommens" 
werden die Worte „(§ 12 des Künstlersozialver-
sicherungsgesetzes)" eingefügt. 

b) Es wird angefügt: 

„Arbeitseinkommen sind auch die Vergütungen 
für die Verwertung und Nutzung urheberrecht-
lich geschützter Werke oder Leistungen." 

2. § 182 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 3 wird angefügt: 

„Der Anspruch auf Krankengeld für die in 
Satz 2 genannten Versicherten beginnt bereits 
vor Beginn der siebten Woche der Arbeitsunfä-
higkeit zu dem von der Satzung bestimmten 
Zeitpunkt, spätestens jedoch mit Beginn der 
dritten Woche der Arbeitsunfähigkeit, wenn der 
Versicherte gegenüber der Künstlersozialkasse 
eine entsprechende Erklärung abgibt und so-
lange diese Erklärung nicht widerrufen wird. 
Die Erklärung kann nur mit Wirkung vom Be-
ginn eines auf ihren Eingang folgenden Kalen-
dermonats an abgegeben und nur zum Ende 
eines Kalendermonats widerrufen werden. Lei-
stungen nach Satz 3 sind nicht für Versiche-
rungsfälle zu erbringen, die vor dem Eingang 
der Erklärung bei der Künstlersozialkasse ein-
getreten sind. " 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

17. unverändert 

Artikel 2 

Änderung des Artikels 1 des Gesundheits

-

Reformgesetzes 

Das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch (Artikel 1 des 
Gesetzes vom ..., BGBl. I  S. . . .) wird wie folgt geän-
dert: 

1. Nach §16 Abs. 3 wird eingefügt: 

„(3 a) Der Anspruch auf Leistungen für nach dem 
Künstlersozialversicherungsgesetz Versicherte, 
die mit einem Betrag in Höhe von Beitragsanteilen 
für zwei Monate im Rückstand sind und trotz Mah-
nung nicht zahlen, ruht nach näherer Bestimmung 
des § 16 Abs. 2 des Künstlersozialversicherungs-
gesetzes." 

2. In § 46 wird angefügt: 

„Der Anspruch auf Krankengeld für die in Satz 2 
genannten Versicherten entsteht bereits vor der 
siebten Woche der Arbeitsunfähigkeit zu dem von 
der Satzung bestimmten Zeitpunkt, spätestens je-
doch mit Beginn der dritten Woche der Arbeitsun-
fähigkeit, wenn der Versicherte gegenüber der 
Künstlersozialkasse eine entsprechende Erklärung 
abgibt und solange diese Erklärung nicht widerru-
fen wird. Die Erklärung kann nur mit Wirkung vom 
Beginn eines auf ihren Eingang folgenden Kalen-
dermonats an abgegeben und nur zum Ende eines 
Kalendermonats widerrufen werden. Leistungen 
nach Satz 3 sind nicht für Versicherungsfälle zu 
erbringen, die vor dem Eingang der Erklärung bei 
der Künstlersozialkasse eingetreten sind." 
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b) Dem Absatz 6 wird angefügt: 

„Für die nach dem Künstlersozialversicherungs-
gesetz Versicherten ist das Krankengeld aus 80 
vom Hundert des Arbeitseinkommens zu be-
rechnen, das der Beitragszahlung für die letzten 
zwölf Kalendermonate vor Beginn der Arbeits-
unfähigkeit entspricht; für den Kalendertag ist 
der 360. Teil dieses Betrages anzusetzen. Zei-
ten, in denen eine Versicherungspflicht nach 
dem Künstlersozialversicherungsgesetz oder 
eine Verpflichtung zur Entrichtung von Beiträ-
gen nach § 383 nicht bestand, bleiben außer 
Betracht; in diesem Fall ist für den Kalendertag 
ein entsprechend höherer Teil des Betrages 
nach Satz 1 anzusetzen." 

3. Nach § 216 wird eingefügt: 

„§ 216a 

(1)Ist ein nach dem Künstlersozialversicherungs-
gesetz Versicherter mit einem Betrag in Höhe von 
Beitragsanteilen für zwei Monate (§ 16 des Künst-
lersozialversicherungsgesetzes) im Rückstand, hat 
ihn die Künstlersozialkasse zu mahnen. Ist der 
Rückstand zwei Wochen nach Zugang der Mah-
nung noch höher als der Beitragsanteil für einen 
Monat, stellt die Künstlersozialkasse das Ruhen der 
Leistungen fest; das Ruhen tritt drei Tage nach 
Zugang des Bescheides beim Versicherten ein. 
Voraussetzung ist, daß der Versicherte in der Mah-
nung nach Satz 1 auf diese Folge hingewiesen wor-
den ist. 

(2) Das Ruhen endet, wenn alle rückständigen 
und die auf die Zeit des Ruhens entfallenden Bei-
tragsanteile gezahlt sind. Die Künstlersozialkasse 
kann bei Vereinbarung von Ratenzahlungen das 
Ruhen vorzeitig für beendet erklären. 

(3) Die zuständige Krankenkasse ist von der 
Mahnung sowie dem Eintritt und dem Ende des 
Ruhens zu unterrichten." 

4. § 306 Abs. 6 wird wie folgt gefaßt: 

„(6) Die Mitgliedschaft der nach dem Künstlerso-
zialversicherungsgesetz Versicherten beginnt mit 
dem Tage, an dem die Versicherungspflicht auf-
grund der Feststellung der Künstlersozialkasse be-
ginnt. Ist die Versicherungspflicht nach dem Künst-
lersozialversicherungsgesetz durch eine unstän-
dige Beschäftigung (§ 441) unterbrochen worden, 
beginnt die Mitgliedschaft mit dem Tage nach dem 
Ende der unständigen Beschäftigung. Kann nach 
§ 9 des Künstlersozialversicherungsgesetzes ein 
Versicherungsvertrag gekündigt werden, beginnt 
die Mitgliedschaft mit dem auf die Kündigung fol-
genden Monat, spätestens zwei Monate nach der 
Feststellung der Versicherungspflicht." 

5. § 312 Abs. 4 a wird wie folgt gefaßt: 

„(4 a) Die Mitgliedschaft der nach dem Künstler-
sozialversicherungsgesetz Versicherten endet mit 
dem Tage, an dem die Versicherungspflicht auf- 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

3. In § 47 Abs. 4 wird nach Satz 2 eingefügt: 

„Für die nach dem Künstlersozialversicherungsge-
setz Versicherten ist das Regelentgelt aus dem Ar-
beitseinkommen zu berechnen, das der Beitrags-
bemessung für die letzten zwölf Kalendermonate 
vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit zugrunde gele-
gen hat; dabei ist für den Kalendertag der dreihun-
dertsechzigste Teil dieses Betrages anzusetzen. 
Die Zahl dreihundertsechzig ist um die Zahl der 
Kalendertage zu vermindern, in denen eine Versi-
cherungspflicht nach dem Künstlersozialversiche-
rungsgesetz nicht bestand oder für die nach § 234 
Abs. 1 Satz 3 Arbeitseinkommen nicht zugrunde 
zu legen ist." 

4. § 186 Abs. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Die Mitgliedschaft der nach dem Künstlerso-
zialversicherungsgesetz Versicherten beginnt mit 
dem Tage, an  dem die Versicherungspflicht auf-
grund der Feststellung der Künstlersozialkasse be-
ginnt. Ist die Versicherungspflicht nach dem Künst-
lersozialversicherungsgesetz durch eine unstän-
dige Beschäftigung (§ 179 Abs. 2) unterbrochen 
worden, beginnt die Mitgliedschaft mit dem Tage 
nach dem Ende der unständigen Beschäftigung. 
Kann nach § 9 des Künstlersozialversicherungsge-
setzes ein Versicherungsvertrag gekündigt wer-
den, beginnt die Mitgliedschaft mit dem auf die 
Kündigung folgenden Monat, spätestens zwei Mo-
nate nach der Feststellung der Versicherungs-
pflicht. " 

5. § 190 Abs. 5 wird wie folgt gefaßt: 

„(5) Die Mitgliedschaft der nach dem Künstler-
sozialversicherungsgesetz Versicherten endet mit 
dem Tage, an  dem die Versicherungspflicht auf-
grund der Feststellung der Künstlersozialkasse en-
det; § 192 Abs. 1 Nr. 2 und 3 bleibt unberührt." 

6. § 234 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Für die nach dem Künstlersozialversiche-
rungsgesetz versicherungspflichtigen Mitglieder 
wird der Beitragsbemessung der dreihundert-
sechzigste Teil des voraussichtlichen Jahresar-
beitseinkommens (§ 12 des Künstlersozialversi-
cherungsgesetzes), mindestens jedoch der ein-
hundertachtzigste Teil der monatlichen Bezugs-
größe nach § 18 des Vierten Buches Sozialgesetz

-

buch zugrunde gelegt. Für die Dauer des Bezugs 
von Erziehungsgeld wird auf Antrag des Mitglieds 
das in dieser Zeit voraussichtlich erzielte Arbeits-
einkommen nach Satz 1 mit dem auf den Kalen-
dertag entfallenden Teil zugrunde gelegt, wenn es 
im Durchschnitt ein Siebtel der monatlichen Be-
zugsgröße nach § 18 des Vierten Buches Sozialge-
setzbuch übersteigt. Für Kalendertage, für die An-
spruch auf Krankengeld oder Mutterschaftsgeld 
besteht oder für die Beiträge nach § 251 Abs. 1 zu 
zahlen sind, wird Arbeitseinkommen nicht zu-
grunde gelegt. Arbeitseinkommen sind auch die 
Vergütungen für die Verwertung und Nutzung ur-
heberrechtlich geschützter Werke oder Leistun-
gen." 
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grund der Feststellung der Künstlersozialkasse en-
det." 

6. § 393 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Die Beiträge für die nach dem Künstlerso-
zialversicherungsgesetz Versicherten sind monat-
lich nach § 385 Abs. 1 Sätze 1 und 4 in Verbindung 
mit § 180a zu berechnen. Hat die Künstlersozial-
kasse nach § 216a Abs. 1 das .Ruhen der Leistun-
gen festgestellt, entfällt für die Zeit des Ruhens ihre 
Pflicht zur Entrichtung des Beitrages, es sei denn, 
das Ruhen endet nach § 216a Abs. 2 Satz 1. Bei 
einer Vereinbarung nach § 216a Abs. 2 Satz 2 ist 
die Künstlersozialkasse zur Entrichtung der Bei-
träge für die Zeit des Ruhens insoweit verpflichtet, 
als der Versicherte seine Beitragsanteile zahlt." 

7. In § 507 Abs. 4 werden die Worte „und 208" durch 
die Worte „, 208 und 216a" ersetzt. 

8. § 515 b Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 393 Abs. 2 gilt." 

Artikel 3 

Änderung des Angestelltenversicherungsgesetzes 

Das Angestelltenversicherungsgesetz in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
821-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom ... (BGBl. I S. ...), 
wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) Beginn und Ende der Versicherungspflicht 
nach Absatz 1 Nr. 4 werden durch die Künstlerso-
zialkasse festgestellt." 

2. In § 18 Abs. 2 wird angefügt: 

„Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für nach 
§ 2 Abs. 1 Nr. 4 Versicherte." 

3. § 112 Abs. 3 Buchstabe b wird wie folgt gefaßt: 

„b) bei versicherungspflichtigen Selbständigen 
(§ 2 Abs. 1 Nr. 3, 5, 6 und 11) das Bruttoarbeits-
einkommen aus der die Versicherung begrün-
denden Tätigkeit; bei den nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 
Versicherten ein Zwölftel des voraussichtli-
chen Jahresarbeitseinkommens (§ 12 des 
Künstlersozialversicherungsgesetzes) bis zur 
Höhe der monatlichen Beitragsbemessungs-
grenze, wobei Arbeitseinkommen auch die 
Vergütungen für die Verwertung und Nutzung 
urheberrechtlich geschützter Werke oder Lei-
stungen sind,". 

4. § 114 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Für Versicherte nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 ist niedrigste 
monatliche Beitragsberechnungsgrundlage die 
Einkommensgrenze für die geringfügige Tätigkeit 
im Sinne des § 8 des Vierten Buches Sozialgesetz-
buch. " 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

7. § 246 wird gestrichen. 

8. In § 251 Abs. 3 wird angefügt: 

„Hat die Künstlersozialkasse nach § 16 Abs. 2 
Satz 2 des Künstlersozialversicherungsgesetzes 
das Ruhen der Leistungen festgestellt, entfällt für 
die Zeit des Ruhens die Pflicht zur Entrichtung des 
Beitrages, es sei denn, das Ruhen endet nach § 16 
Abs. 2 Satz 4 des Künstlersozialversicherungsge-
setzes. Bei einer Vereinbarung nach § 16 Abs. 2 
Satz 5 des Künstlersozialversicherungsgesetzes ist 
die Künstlersozialkasse zur Entrichtung der Bei-
träge für die Zeit des Ruhens insoweit verpflichtet, 
als der Versicherte seine Beitragsanteile zahlt." 

Artikel 3 

Änderung des Angestelltenversicherungsgesetzes 

Das Angestelltenversicherungsgesetz in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
821-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom ... (BGBl. I S. ...), 
wird wie folgt geändert: 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. unverändert 
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5. § 126a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Für nachgewiesene Ausfallzeiten von 
nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 Versicherten entrichtet die 
Künstlersozialkasse keine Beiträge." 

b) Die Absätze 2 und 3 werden gestrichen. 

c) Die Absätze 2a und 2 b werden Absätze 2 
und 3. 

Artikel 4 

Berlin-Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes auch im Land Ber-
lin. 

Artikel 5 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1989 in Kraft.  

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

5. § 126a wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) Die Absätze 2, 2 b und 3 werden gestrichen. 

c) Absatz 2a wird Absatz 2. 

Artikel 3a 

Änderung des Gesundheits-Reformgesetzes 

Artikel 11 des Gesundheits-Reformgesetzes 
vom ... (BGBl. I S....) wird gestrichen. 

Artikel 4 

Berlin-Klausel 

unverändert 

Artikel 5 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am 
1. Januar 1989 in Kraft. Die Artikel 2 und 3 a treten am 
Tage nach der Verkündung in Kra ft. 






